
  

Das Verhalten der Medien dokumentiert

Eine Untersuchung zum Absturz der Germanwings-
Maschine

Die Internet-Plattform einer Wirtschaftszeitung berichtet über den Umgang der
Medien mit der Identität des Co-Piloten der abgestürzten Germanwings-Maschine.
Es wird aufgezählt und mit Bildern illustriert, ob und wann welche deutschen und
internationalen Medien den vollständigen Namen des Co-Piloten genannt und Fotos
von ihm ohne Verfremdung gezeigt hätten. Die Plattform selbst nennt den
vollständigen Namen des Unglücks-Piloten und zeigt ihn unverfremdet im Bild. Ein
anonymisierter Beschwerdeführer kritisiert den Beitrag. Nach seiner Meinung würden
unter dem Deckmantel einer objektiven Dokumentation personenbezogene
Merkmale unzulässig verbreitet. Die Rechtsabteilung der Internet-Plattform vertritt die
Ansicht, der Co-Pilot spiele bei einer der schwersten Tragödien unserer Zeit eine
entscheidende Rolle. Der Germanwings-Absturz sei ein Ereignis von großer
zeitgeschichtlicher Bedeutung gewesen. Dieses sei für die Öffentlichkeit unfassbar,
was wiederum ein hohes Bedürfnis nach Aufklärung und Verarbeitung begründe. Die
jetzt kritisierte Berichterstattung stelle nicht das Ereignis selbst in den Vordergrund,
sondern seine Aufarbeitung in den Medien. Auch werde der Kontrast zu den anglo-
amerikanischen Medien aufgezeigt, die in solchen Fällen weniger Zurückhaltung
übten, als dies in Deutschland üblich sei. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe
es bereits hinreichende Anzeichen für einen durch den Co-Piloten herbeigeführten
Absturz gegeben. Es habe sich um eine außergewöhnlich schwere und in ihrer
Dimension besondere Tat gehandelt. Auch besteche der Widerspruch zwischen der
Funktion des Verdächtigen als Pilot einer Passagiermaschine und dem Vorwurf,
diese bewusst mit 150 Menschen an Bord zum Absturz gebracht zu haben.

Bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Das ist
hier der Fall. Deshalb ist die Beschwerde unbegründet. Die Nennung des Namens
des Co-Piloten ist zulässig. Die Dimension des Germanwings-Absturzes spricht für
ein besonderes öffentliches Informationsinteresse. Zur Frage, ob Andreas Lubitz als
Täter eingeschätzt werden konnte oder nicht vielmehr als Opfer einzustufen war,
zieht der Beschwerdeausschuss die Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft
Marseille heran. Danach habe kein vernünftiger Zweifel mehr daran bestanden, dass
Andreas Lubitz 149 Menschen und sich selbst in den Tod gestürzt hat. Der
Beschwerdeausschuss ist der Auffassung, dass die identifizierende Berichterstattung
über den Co-Piloten zulässig ist. (0406/15/1)
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Veröffentlicht am: 01.01.2015
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: unbegründet 
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